
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul- 
gesetz - HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.11.2008 (GV. NRW.  
S. 710), sowie § 2 des dritten Gesetzes über die Zulas-
sung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulzulassungsgesetz – HZG) vom 04.12.2008 in 
Verbindung mit Artikel 7 und 10 Abs. 1 Nr. 3 des Staats-
vertrages über die Errichtung einer gemeinsamen Einrich-
tung für Hochschulzulassung vom 05.06.2008 hat die 
Universität Duisburg-Essen folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 

Die Satzung der Universität Duisburg-Essen zur Durch-
führung des Auswahlverfahrens im Studiengang Medizin 
in der Fassung vom 07.04.2005 (Verkündungsblatt Jg. 3, 
2005 S. 127), zuletzt geändert durch Ordnung vom 
23.05.2006 (Verkündungsblatt Jg. 4, 2006 S. 311), wird 
wie folgt geändert. 
 
1. In § 2 wird nach Abs. 1 der folgende neue Abs. 2 

eingefügt: 

„(2) Am Auswahlverfahren nimmt unbeschadet der Vor-
schriften der Vergabeverordnung Nordrhein-Westfalen 
über Bestimmungen für das bundesweite zentrale Verga-
beverfahren nur teil, wer den Studienort Duisburg-Essen, 
Campus Essen, mit der Priorität 1 angegeben hat (Aus-
schlusskriterium).“ 
 
2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt 

neu gefasst: 

„(3) Die Zuweisung der Bewerberinnen und Bewerber an 
die Hochschule erfolgt durch die Zentralstelle für die Ver-
gabe von Studienplätzen (Zentralstelle) aufgrund folgen-
der Kriterien: 
- Grad der Qualifikation.“ 

 

 

 

 

3. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt 
gefasst: 

„(4) Auswahlgespräche werden einmal jährlich, in der 
Regel im August bis September, von der Medizinischen 
Fakultät durchgeführt. Der Zeitpunkt des Beginns ergibt 
sich aus dem Datum der Übermittlung der Bewerberlisten 
durch die Zentralstelle sowie die Bearbeitungs- und  
Ladungsfristen gem. § 5 Abs. 1 dieser Ordnung.“ 
 
4. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 
 

Artikel II 
Diese Ordnung zur Änderung der Satzung zur Durchfüh-
rung des Auswahlverfahrens im Studiengang Medizin tritt 
am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt 
der Universität Duisburg-Essen – Amtliche Mitteilungen in 
Kraft. 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbe-
reichsrates der Medizinischen Fakultät vom 14.05.2009 
und des Beschlusses des Senats vom 05.06.2009. 

 
Duisburg und Essen, den 09. Juni 2009 

Der Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
In Vertretung 

Klaus Peter Nitka 
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Zweite Ordnung zur Änderung der Satzung der Universität Duisburg-Essen  
zur Durchführung des Auswahlverfahrens  

im Studiengang Medizin 

Vom 09. Juni 2009 
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